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Menschenwürde und Recht auf Leben
VON FRIEDO RICKEN

Werten die Biotechnologien deren Gegenstandsbereich das menschliche Leben 1ST eth1-
cche Probleme ınsıchtlich ULLSCICI demokratischen Werte autf? Demokratische Werte
sind Werte, aut die C1II1LC demokratıische Gemeinnschatt sıch konsensuellen Ver-
tahren SIILLSCLII kann Ne1lt dıe biopolıitische Debatte Deutschland siıch MI1 den Frühsta-
1ı1en des menschlichen Lebens beschäftigt C] beklagt Michael Quante Fa das
Rationalıtätspotenz1al dieser Diskurse rückläufig; der Begriff der Menschenwürde
werde nıcht Aazu VeNULZL bioethischen Debatten voranzukommen sondern
y1C abrupt eenden

Im Mıttelpunkt dieser Debatte cstehen ‚W Fragen (2) DiIie C111 bezieht sıch aut das
nde des menschlichen Lebens Hangt das Recht aut Leben VOo.  - der Lebensqualität ab?
Ist das Tötungsverbot die Lebensqualıität vebunden? Dürten WI1I dıe Lebensqualität

Menschen bewerten anhand des Krıteriıums der Lebensqualität entsche1-
den ob WI1I ıhn dürfen? „Die Intuition A4SSs C1I1LC Lebensqualitätsbewertung MI1
Menschenwürde unvereinbar 1ST stellt C1II1LC WEl verbreıtete Prämıisse ULLSCICIL

Debatten ber bıomedizinısche Ethıik dar“ (29) 111 „dıese WEl verbreıtete Prämisse
/ weıtel zıiehen und folgende Frage cstellen Ist wıirklich wahr A4SSs jede Form VOo.  -

Lebensqualitätsbewertung MI1 Menschenwürde unvereinbar 1St?“ (30) b In der ande-
IC  H Frage veht den Begınn des menschlichen Lebens Kommt menschlichen F.m-
bryonen Menschenwürde zu? Verstöfit iıhre Zerstörung ZUF (ewinnunNg VOo.  - Stammzel-
len iıhre Menschenwürde? Hıer lautet abschliefßßende NtWOrT

„Analog ZUF Ausdifferenzierung ULLSCICI Einstellungen Sexualıtät und Fortpflan-
ZUNS 1ST enkbar A4SSs I1  b Bezug aut die Institutieon des torschenden und thera-
peutischen Umgangs MI1 dem beginnenden menschlichen Leben diese Formen be-
vinnenden menschlichen Lebens nıcht das Prinzıp der Menschenwürde tallen
lässt“ (66)

Das Buch umfasst Yrel Teıle Im Mıttelpunkt des ersten Teıls „Menschenwürde stehen
Präimplantationsdiagnostik und Stammzellenforschung Themen des Zzweıten Teıls sind
Klomieren und Neuro Enhancement Der drıtte e1l bringt C111 detaiullierte Analyse des
Problems der iınformiıerten Zustimmung Falle der venetischen Diagnostik und Bera-
(ung und veht ann aut dıe „Hiılfe be1 der Herbeitührung des Todes“ 169) und die Pa-
tientenverfügung C111

Warum 1ST das Rationalıtätspotenz1al der bioethischen Diskurse rückläufg? Der Be-
oriff der Menschenwürde, den zugrunde legt umfasst Yrel Merkmale vgl 46) (a) Er
lässt sıch nıcht aut menschliches Leben unterhalb des Urganısmus anwenden b Die
Menschenwürde 1ST nıcht vegenüber anderen Werten abwägbar (C) Fın TIräger der Men-
schenwürde darf nıemals vollkommen iınstrumentalısıert werden. Am Beispiel der Prä-
ımplantatıonsdiagnostik A4Sss dıejenıgen, die auf den Begriff der Menschen-
wuüurde zurückgreıfen, ıhrer Argumentatıon VOrFrausSsSetLZeEeN, „dass dıe Bewertung des
menschlichen Lebens und Selektion aufgrund Lebensqualitätsbewertung

MIi1C der Wurde des Menschen unvereinbar sind (29) Dem stellt die These enNL-
A4SSs Lebensqualitätsbewertungen die aut „ALLKCITLESSCILCLIL Verständnıs

VOo.  - Lebensqualität basıeren MI1 Menschenwürde vereinbar sınd, „ WECLILLL WI1I C111 AL
Verständnıs VOo.  - Menschenwürde zugrunde legen (33) Iheser AILSBCEINESSCILC

Standard 1ST der „intersubjektiv ratiıonale Standard Er beruht auf den Merkmalen

(unante, Menschenwürde und personale Äutonomıie Demokratıische Werte Ontext.
der Lebenswıissenschaftten Hamburg Meıner 010 244 ISBN/ /8/3 1949
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Menschenwürde und Recht auf Leben

Von Friedo Ricken S. J.

Werfen die Biotechnologien, deren Gegenstandsbereich das menschliche Leben ist, ethi-
sche Probleme hinsichtlich unserer demokratischen Werte auf? Demokratische Werte 
sind Werte, auf die eine demokratische Gemeinschaft sich in einem konsensuellen Ver-
fahren einigen kann. Seit die biopolitische Debatte in Deutschland sich mit den Frühsta-
dien des menschlichen Lebens beschäftigt, sei, so beklagt Michael Quante (= Q.)1, das 
Rationalitätspotenzial dieser Diskurse rückläufi g; der Begriff der Menschenwürde 
werde nicht dazu genutzt, um in bioethischen Debatten voranzukommen, sondern um 
sie abrupt zu beenden. 

Im Mittelpunkt dieser Debatte stehen zwei Fragen. (a) Die eine bezieht sich auf das 
Ende des menschlichen Lebens. Hängt das Recht auf Leben von der Lebensqualität ab? 
Ist das Tötungsverbot an die Lebensqualität gebunden? Dürfen wir die Lebensqualität 
eines Menschen bewerten, um anhand des Kriteriums der Lebensqualität zu entschei-
den, ob wir ihn töten dürfen? „Die Intuition, dass eine Lebensqualitätsbewertung mit 
Menschenwürde unvereinbar ist […], stellt eine weit verbreitete Prämisse in unseren 
Debatten über biomedizinische Ethik dar“ (29). Q. will „diese weit verbreitete Prämisse 
in Zweifel ziehen und folgende Frage stellen: Ist es wirklich wahr, dass jede Form von 
Lebensqualitätsbewertung mit Menschenwürde unvereinbar ist?“ (30) (b) In der ande-
ren Frage geht es um den Beginn des menschlichen Lebens. Kommt menschlichen Em-
bryonen Menschenwürde zu? Verstößt ihre Zerstörung zur Gewinnung von Stammzel-
len gegen ihre Menschenwürde? Hier lautet Q.s abschließende Antwort: 

„Analog zur Ausdifferenzierung unserer Einstellungen zu Sexualität und Fortpfl an-
zung ist es denkbar, dass man in Bezug auf die Institution des forschenden und thera-
peutischen Umgangs mit dem beginnenden menschlichen Leben […] diese Formen be-
ginnenden menschlichen Lebens nicht unter das Prinzip der Menschenwürde fallen 
lässt“ (66).

I.

Das Buch umfasst drei Teile. Im Mittelpunkt des ersten Teils „Menschenwürde“ stehen 
Präimplantationsdiagnostik und Stammzellenforschung. Themen des zweiten Teils sind 
Klonieren und Neuro-Enhancement. Der dritte Teil bringt eine detaillierte Analyse des 
Problems der informierten Zustimmung im Falle der genetischen Diagnostik und Bera-
tung und geht dann auf die „Hilfe bei der Herbeiführung des Todes“ (169) und die Pa-
tientenverfügung ein. 

Warum ist das Rationalitätspotenzial der bioethischen Diskurse rückläufi g? Der Be-
griff der Menschenwürde, den Q. zugrunde legt, umfasst drei Merkmale (vgl. 46). (a) Er 
lässt sich nicht auf menschliches Leben unterhalb des Organismus anwenden. (b) Die 
Menschenwürde ist nicht gegenüber anderen Werten abwägbar. (c) Ein Träger der Men-
schenwürde darf niemals vollkommen instrumentalisiert werden. Am Beispiel der Prä-
implantationsdiagnostik zeigt Q., dass diejenigen, die auf den Begriff der Menschen-
würde zurückgreifen, in ihrer Argumentation voraussetzen, „dass die Bewertung des 
menschlichen Lebens und seine Selektion aufgrund einer Lebensqualitätsbewertung 
[…] mit der Würde des Menschen unvereinbar sind“ (29). Dem stellt er die These ent-
gegen, dass Lebensqualitätsbewertungen, die auf einem „angemessenen Verständnis“ 
von Lebensqualität basieren, mit Menschenwürde vereinbar sind, „wenn wir ein ange-
messenes Verständnis von Menschenwürde zugrunde legen“ (33). Dieser angemessene 
Standard ist der „intersubjektiv-rationale Standard […]. Er beruht auf den Merkmalen, 

1 M. Quante, Menschenwürde und personale Autonomie. Demokratische Werte im Kontext 
der Lebenswissenschaften. Hamburg: Meiner 2010. 249 S., ISBN 978-3-7873-1949-7.
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MENSCHENWUÜRDE UN KECHT AUF |EBEN

die rationale Subjekte vernünftigerweıse wählen würden, csotern sıch be1 ıhnen
menschliche Wesen handelt“ (34) Er verhält siıch komplementär zZzu personalen Stan-
dard, dem evaluatıven Verhältnis, das Personen ıhrer eigenen Exı1istenz haben. Der
„intersubjektiv-rationale und der personale Standard“ sınd „komplementäre Aspekte
der Lebensqualitätsbewertung“ (35) Nach diesem eınen Standard wırd „das Leben e1-
11C5 menschlichen Wesens beurteılt, das se1n Leben nıcht als Person führen kann'  «C (34)

Wırd Iso eınem menschlichen Wesen, das diese Merkmale nıcht aufweıist, die Men-
cschenwürde abgesprochen? Diese Folgerung scheıint unausweichlich. „Be1 Fällen, 1n
denen das Verbot der Tötung e1nes menschlichen Lebewesens thisch bewertet werden
111U55 ]’ mussen WI1r offensichtlich Lebensqualitätsbewertungen als thisch relevant 1n
Erwagung zıiehen“ (30) ber wırd hıer nıcht Menschenwürde Lebensqualıität
abgewogen und damıt eın Wesensmerkmal der Menschenwürde aufgegeben? ANL-
WOTrTtietl mıiıt e1ıner Unterscheidung. Nıcht „dıe Menschenwürde wırd hıer Anderes
4Ab e WORCIL sondern das Recht auf Leb wırd personale utonomıe und indıv1ı-
duelles Wohl abgewogen“ WAll I1la  H Menschenwuüurde „nıcht schlicht 1n dem bıolog1-
schen Faktum der Zugehörigkeıit e1ıner biologischen Spezıes verankern der aut elıne
theologıische Prämisse der Gottebenbildlichkeit stutzen, annn bleibt als alternatıve
Möglichkeıit eın Vorschlag, S1e aut die Besonderheit des menschlichen Lebens orun-
den: die Fähigkeit e1ıner personalen Lebensführung 1n coz1alen Anerkennungs- und
Interaktionsverhältnissen“ Daraus folgert Durch die Berücksichtigung der Aner-
kennungsstruktur velingt CD „die Wurde uch aut Menschen auszudehnen, die nıcht
eıner TIONOME personalen Lebensführung fähıg siınd Denn uch diese Menschen STC-
hen 1n csoz1alen Interaktionen und partızıpıeren daher ULLSCICI dıe Menschwürde
konstituerenden Lebensftorm“ (57 Wıe 1St. diese Aussage vereinbaren mıiıt der
These VO der Relevanz der Lebensqualitätsbewertung und den dafür aufgestellten Kri-
terlen? In dem eben zıt1erten Satz wırd die Menschenwürde offensichtlich uch Indıviı-
uen der biologischen Spezıes Mensch zugesprochen, auf die dıe CNANNTEN Qualitäts-
krıterien nıcht zutreften. Krıiteriıum der Wurde 1St. hıer, A4SSs eın Indıyıduum 1n csoz1alen
Interaktionen steht, und das trıtft für jedes Indıyıduum der Spezıes Mensch VOo. Au-
venblick der Zeugung

Fur dıe Frage nach der ethischen Bewertung der Stammzellenforschung 1St. entsche1-
dend, ob das Prinzıp der Menschenwürde aut alle Phasen des beginnenden menschlı-
chen Lebens anzuwenden 1St. Verstöfßt dıe Zerstörung menschlicher Embryonen ZUF

Gewinnung Vo Stammzellen die Menschenwürde? unterscheıidet We1 Stra-
tegıen, diese Frage beantworten. (2) Dıie extensionale Strategıe schränkt den Gel-
tungsbereich des Prinzıps der Menschenwürde e11M. Diese Strategıe habe weıtreichende
Folgen. „Sınd z B Embryonen erST eınmal AUS dem Geltungsbereich der Menschen-
wurde herausgenommen, annn können S1e 1n anderen Problemfeldern nıcht wıeder 1n
diesen hineingenommen werden“ (52) b Dıie intensionale Strateg1e, für die plädiert,
beruht nıcht darauf, estimmte Formen menschlichen Lebens ALUS dem Geltungsbereich
des Prinzıps auszuschließen; vielmehr „wırd dıe Verträglichkeit estimmter Hand-
lungsformen mıiıt der Menschenwürde e1ıner Entität behauptet und 111055 entsprechend
überprüft werden“ (51) vertrıtt die Auffassung, A4SSs die Tötung SOPCNANNLEF ber-
zählıger Embryonen, die länger als fünf Jahre eingefroren sind und eshalb aufgrund
Vo Risıkoabwägungen nıcht mehr ımplantiert werden können, ZUgunNsten hochrangı-
I ethischer Ziele vertretbar Se1. Abschliefßßend stellt die iıntensionale Strategıe jedoch
iınfrage. „ In langfristiger Perspektive wırd elıne Anwendung der extensionalen Strategıe
jedoch vielleicht nıcht vermeıden und für die Gesamtheit der ethischen Probleme mıiıt
dem beginnenden menschlichen Leben dıe ALLSZCEINESSCILEIE LOsung se1in“ (65) Er plä-
diert für den für mich nıcht nachvollziehbaren nominalıstischen Vorschlag VO Ludwig
S1ep, e1ne vollständige Irennung VOo.  - reproduktivem und therapeutischem Umgang mıiıt
den beginnenden Formen des menschlichen Lebens bıs hın trühen Embryonen
erwagen.

Im Kapıtel „Sterb ehilfe“ fragt ob Töten und Sterbenlassen moralısc unterschied-
ıch bewerten Se1. Eıne handlungstheoretische Begründung lehnt ab „ LS oibt keine
aut der Ebene der kausalen Verursachung alleın verankerte moralısche Differenz“ 172)
Dagegen verweıst mıiıt Thomas Fuchs auf eınen Unterschied auf der biologischen
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die rationale Subjekte vernünftigerweise wählen würden, sofern es sich bei ihnen um 
menschliche Wesen handelt“ (34). Er verhält sich komplementär zum personalen Stan-
dard, dem evaluativen Verhältnis, das Personen zu ihrer eigenen Existenz haben. Der 
„intersubjektiv-rationale und der personale Standard“ sind „komplementäre Aspekte 
der Lebensqualitätsbewertung“ (35). Nach diesem einen Standard wird „das Leben ei-
nes menschlichen Wesens beurteilt, das sein Leben nicht als Person führen kann“ (34). 

Wird also einem menschlichen Wesen, das diese Merkmale nicht aufweist, die Men-
schenwürde abgesprochen? Diese Folgerung scheint unausweichlich. „Bei Fällen, in 
denen das Verbot der Tötung eines menschlichen Lebewesens ethisch bewertet werden 
muss […], müssen wir offensichtlich Lebensqualitätsbewertungen als ethisch relevant in 
Erwägung ziehen“ (30). Aber wird hier nicht Menschenwürde gegen Lebensqualität 
abgewogen und damit ein Wesensmerkmal der Menschenwürde aufgegeben? Q. ant-
wortet mit einer Unterscheidung. Nicht „die Menschenwürde wird hier gegen Anderes 
abgewogen, sondern das Recht auf Leben wird gegen personale Autonomie und indivi-
duelles Wohl abgewogen“. Will man Menschenwürde „nicht schlicht in dem biologi-
schen Faktum der Zugehörigkeit zu einer biologischen Spezies verankern oder auf eine 
theologische Prämisse der Gottebenbildlichkeit stützen, dann bleibt als alternative 
Möglichkeit ein Vorschlag, sie auf die Besonderheit des menschlichen Lebens zu grün-
den: die Fähigkeit zu einer personalen Lebensführung in sozialen Anerkennungs- und 
Interaktionsverhältnissen“. Daraus folgert Q.: Durch die Berücksichtigung der Aner-
kennungsstruktur gelingt es, „die Würde auch auf Menschen auszudehnen, die nicht zu 
einer autonomen personalen Lebensführung fähig sind. Denn auch diese Menschen ste-
hen in sozialen Interaktionen und partizipieren daher an unserer die Menschwürde 
konstituierenden Lebensform“ (57 f.). Wie ist diese Aussage zu vereinbaren mit der 
These von der Relevanz der Lebensqualitätsbewertung und den dafür aufgestellten Kri-
terien? In dem eben zitierten Satz wird die Menschenwürde offensichtlich auch Indivi-
duen der biologischen Spezies Mensch zugesprochen, auf die die genannten Qualitäts-
kriterien nicht zutreffen. Kriterium der Würde ist hier, dass ein Individuum in sozialen 
Interaktionen steht, und das trifft für jedes Individuum der Spezies Mensch vom Au-
genblick der Zeugung an zu. 

Für die Frage nach der ethischen Bewertung der Stammzellenforschung ist entschei-
dend, ob das Prinzip der Menschenwürde auf alle Phasen des beginnenden menschli-
chen Lebens anzuwenden ist. Verstößt die Zerstörung menschlicher Embryonen zur 
Gewinnung von Stammzellen gegen die Menschenwürde? Q. unterscheidet zwei Stra-
tegien, um diese Frage zu beantworten. (a) Die extensionale Strategie schränkt den Gel-
tungsbereich des Prinzips der Menschenwürde ein. Diese Strategie habe weitreichende 
Folgen. „Sind z. B. Embryonen erst einmal aus dem Geltungsbereich der Menschen-
würde herausgenommen, dann können sie in anderen Problemfeldern nicht wieder in 
diesen hineingenommen werden“ (52). (b) Die intensionale Strategie, für die Q. plädiert, 
beruht nicht darauf, bestimmte Formen menschlichen Lebens aus dem Geltungsbereich 
des Prinzips auszuschließen; vielmehr „wird die Verträglichkeit bestimmter Hand-
lungsformen mit der Menschenwürde einer Entität behauptet und muss entsprechend 
überprüft werden“ (51). Q. vertritt die Auffassung, dass die Tötung sogenannter über-
zähliger Embryonen, die länger als fünf Jahre eingefroren sind und deshalb aufgrund 
von Risikoabwägungen nicht mehr implantiert werden können, zugunsten hochrangi-
ger ethischer Ziele vertretbar sei. Abschließend stellt er die intensionale Strategie jedoch 
infrage. „In langfristiger Perspektive wird eine Anwendung der extensionalen Strategie 
jedoch vielleicht nicht zu vermeiden und für die Gesamtheit der ethischen Probleme mit 
dem beginnenden menschlichen Leben die angemessenere Lösung sein“ (65). Er plä-
diert für den für mich nicht nachvollziehbaren nominalistischen Vorschlag von Ludwig 
Siep, eine vollständige Trennung von reproduktivem und therapeutischem Umgang mit 
den beginnenden Formen des menschlichen Lebens bis hin zu frühen Embryonen zu 
erwägen. 

Im Kapitel „Sterbehilfe“ fragt Q., ob Töten und Sterbenlassen moralisch unterschied-
lich zu bewerten sei. Eine handlungstheoretische Begründung lehnt er ab. „Es gibt keine 
auf der Ebene der kausalen Verursachung allein verankerte moralische Differenz“ (172). 
Dagegen verweist er mit Thomas Fuchs auf einen Unterschied auf der biologischen 
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Ebene ährend Sterben die ırreversıble Desintegration des Urganısmus als Ergebnis
Krankheitsprozesses C] C] C1I1LC Tötung C111 Ere1ign1s, dem der Urganısmus VOo.  -

aufßeren Einwirkung vewıssermafßen ub erwältigt werde Das Problem der 11101 4-

ıschen Bewertung der direkt aktıven Herbeitührung des Todes Menschen
schränkt C111 aut das Problem der direkt aktıven Herb eıführung durch medizinısches
Handeln Es 1ST unterscheiden 7zwıischen der treiwilligen direkt aktıven Herbeifüh-
PULLS des Todes dem Falle, C111 TIONOME Tötungswunsch des Patıenten vorliegt
und der nıchtfreiwilligen Herbeitührung, das nıcht der Fall 1ST „Lıne venerelle
trinsische, siıch aut das arztlıche Berufsethos stutzende Begründung A4SSs dem YZTI
als YZI ausnahmslos verboten 1ST, diesem Tötungswunsch entsprechen, C] „1IM Falle
der treiwillıgen absichtlichen Herbeitührung des Todes nıcht plausıbel“ (181), enn
ergäben sıch ‚W O1 Optionen: „Entweder 111a  H überlässt dıe Tötungshandlung
deren Berufsstand des mediziınıschen Personals (zum Beispiel] Pflegern) der I1  b hält
den aut dem Autonomieprinzıp autfruhenden Tötungswunsch für derart cstark A4SSs AUS
ıhm C111 das Berufsethos überstimmende ethische Verpflichtung abgeleitet werden
kann 180) Beide Begründungen lassen Fragen stellen uch WCCI1I1 der YZI dıe Aus-
führung der Tötungshandlung RLW. Pfleger überlässt 1ST doch CD der die
Entscheidung treffen II1LUSS, ob dem Wunsch entsprochen werden col]] und der folglich
die Verantwortung datfür Und 1ST die Stirke Wunsches C111 Krıteriıum für
dessen moralısche Berechtigung?

uch die nıchtfrei willige direkt aktıve Herbeitührung des Todes lasse sıch nıcht auf-
erund des arztlıchen Berufsethos kategorisch ausschließen Hıer anstelle der
tersubjektiv nachvollziehbaren Lebensqualitätsbewertung dessen der YELOLEL werden
möchte, C111 „objektiver Bewertungsmafistab 182) angelegt werden der wesentlich
schwieriger begründen C] Es komme „auf C1I1LC den Einzeltall berücksichtigende
Wertung der Situatiıon und C1II1LC Abwägung konkurrierender Ansprüche Eıne direkt
aktıve Herbeiführung des Todes Menschen lässt siıch daher weder kategorisch
noch intrınsısch als jedem Fall thisch talsch bezeichnen. Sollten sıch die Miıtglieder
der mediziınıschen Berufe allerdings auf den Standpunkt stellen, C1I1LC colche Handlung
C] MI1 dem Berufsethos VOo.  - AÄArzten (oder Pflegern) nıcht vereinbar, MUSSIE C1I1LC andere
Berufsgruppe diese Handlungen vollzıiehen“ 183) ber sprechen vielleicht .  1-
cche Gründe diesen Handlungstyp? Hıer sind VOozxI allem die Schiefe Ebene AÄAr-
vumente CI1LILCIL die auf kausale Folgen dıe daraus erwachsen A4SSs C1I1LC

estimmte Handlungsweise als thısch akzeptabel eingeführt wırd uch extrinsısche
Gründe dieser Art, „ WECLILLL 5 1C ennn überhaupt plausıbel sind können „I1UI CLE Faktor

der allgemeinen Abwägung C111l Als Fazıt des Kapitels ber die Sterbehilte „bleibt
testzuhalten A4SSs siıch C111 kategorischer der prinzıpieller Unterschied zwıschen den
verschiedenen Formen der Sterbehilte nıcht begründen lässt Aufgabe der philosophi-
schen Ethıik kann 1L1UI SCILIL, „die jeweilıgen relevanten Gesichtspunkte herauszustellen
die ann vegeneinander abzuwägen oalt  «C 187)

11

Das yrundsätzliche Problem MIi1C dem das Buch konfrontiert 1ST das Verhältnıis VOo.  -

Menschenwürde und Recht auf Leben (a) VerwWEeIsST aut ‚W O1 Tradıtıonen der Men-
schenwürde Das 1ST eınmal die theologische Tradıtıon VOo.  - der „Heılıgkeit des rnensch—
lıchen Lebens“; hıer werde der besondere Status des menschlichen Lebens adurch -
rechtfertigt, „dass oftt dem menschlichen Leben diesen besonderen ethischen \Wert
verlhiehen hat DIiese Begründung C] WIC wıiederholt betont pluralistischen
und cäkularen Gesellschaft problematisch Eıne andere Tradıtion cehe die Begründung

der Fähigkeit der Menschen, „iıhr Leben AUFECNOM tführen und WTr dem 1nnn
A4SSs 5 1C Lichte celhst vegebener moralıscher Regeln entscheiden und urtejlen kön-
nen (37) b Das Prinzıp der Menschenwurde 1ST Vo Recht auf Leben untersche1-
den unterscheıidet ‚W O1 Bedeutungen VO Recht aut Leben In der strikten Bedeu-
(ung folgt ALUS dem Recht auf Leben uch C1II1LC Pflicht leben In SC1I1I1LCI cschwächeren
Bedeutung lässt das Recht auf Leben dagegen die Möglichkeıt Z „dass C111 Mensch
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Ebene. Während Sterben die irreversible Desintegration des Organismus als Ergebnis 
eines Krankheitsprozesses sei, sei eine Tötung ein Ereignis, in dem der Organismus von 
einer äußeren Einwirkung gewissermaßen überwältigt werde.– Das Problem der mora-
lischen Bewertung der direkt aktiven Herbeiführung des Todes eines Menschen 
schränkt Q. ein auf das Problem der direkt aktiven Herbeiführung durch medizinisches 
Handeln. Es ist zu unterscheiden zwischen der freiwilligen direkt aktiven Herbeifüh-
rung des Todes in dem Falle, wo ein autonomer Tötungswunsch des Patienten vorliegt, 
und der nichtfreiwilligen Herbeiführung, wo das nicht der Fall ist. „Eine generelle in-
trinsische, sich auf das ärztliche Berufsethos stützende Begründung“, dass es dem Arzt 
als Arzt ausnahmslos verboten ist, diesem Tötungswunsch zu entsprechen, sei „im Falle 
der freiwilligen absichtlichen Herbeiführung des Todes nicht plausibel“ (181), denn es 
ergäben sich zwei Optionen: „Entweder man überlässt die Tötungshandlung einem an-
deren Berufsstand des medizinischen Personals (zum Beispiel Pfl egern) oder man hält 
den auf dem Autonomieprinzip aufruhenden Tötungswunsch für derart stark, dass aus 
ihm eine das Berufsethos überstimmende ethische Verpfl ichtung abgeleitet werden 
kann“ (180). Beide Begründungen lassen Fragen stellen. Auch wenn der Arzt die Aus-
führung der Tötungshandlung etwa einem Pfl eger überlässt, so ist doch er es, der die 
Entscheidung treffen muss, ob dem Wunsch entsprochen werden soll, und der folglich 
die Verantwortung dafür trägt. Und ist die Stärke eines Wunsches ein Kriterium für 
dessen moralische Berechtigung? 

Auch die nichtfreiwillige direkt aktive Herbeiführung des Todes lasse sich nicht auf-
grund des ärztlichen Berufsethos kategorisch ausschließen. Hier müsse anstelle der in-
tersubjektiv nachvollziehbaren Lebensqualitätsbewertung dessen, der getötet werden 
möchte, ein „objektiver Bewertungsmaßstab“ (182) angelegt werden, der wesentlich 
schwieriger zu begründen sei. Es komme „auf eine den Einzelfall berücksichtigende 
Wertung der Situation und eine Abwägung konkurrierender Ansprüche an. Eine direkt 
aktive Herbeiführung des Todes eines Menschen lässt sich daher weder kategorisch 
noch intrinsisch als in jedem Fall ethisch falsch bezeichnen. Sollten sich die Mitglieder 
der medizinischen Berufe allerdings auf den Standpunkt stellen, eine solche Handlung 
sei mit dem Berufsethos von Ärzten (oder Pfl egern) nicht vereinbar, müsste eine andere 
Berufsgruppe diese Handlungen vollziehen“ (183). Aber sprechen vielleicht „extrinsi-
sche Gründe“ gegen diesen Handlungstyp? Hier sind vor allem die Schiefe-Ebene-Ar-
gumente zu nennen, die auf kausale Folgen verweisen, die daraus erwachsen, dass eine 
bestimmte Handlungsweise als ethisch akzeptabel eingeführt wird. Auch extrinsische 
Gründe dieser Art, „wenn sie denn überhaupt plausibel sind“, können „nur ein Faktor 
in der allgemeinen Abwägung sein“.– Als Fazit des Kapitels über die Sterbehilfe „bleibt 
festzuhalten, dass sich ein kategorischer oder prinzipieller Unterschied zwischen den 
verschiedenen Formen der Sterbehilfe nicht begründen lässt“. Aufgabe der philosophi-
schen Ethik kann nur sein, „die jeweiligen relevanten Gesichtspunkte herauszustellen, 
die es dann gegeneinander abzuwägen gilt“ (187). 

II.

Das grundsätzliche Problem, mit dem das Buch konfrontiert, ist das Verhältnis von 
Menschenwürde und Recht auf Leben. (a) Q. verweist auf zwei Traditionen der Men-
schenwürde. Das ist einmal die theologische Tradition von der „Heiligkeit des mensch-
lichen Lebens“; hier werde der besondere Status des menschlichen Lebens dadurch ge-
rechtfertigt, „dass Gott dem menschlichen Leben diesen besonderen ethischen Wert 
verliehen hat“. Diese Begründung sei, wie Q. wiederholt betont, in einer pluralistischen 
und säkularen Gesellschaft problematisch. Eine andere Tradition sehe die Begründung 
in der Fähigkeit der Menschen, „ihr Leben autonom zu führen, und zwar in dem Sinn, 
dass sie im Lichte selbst gegebener moralischer Regeln entscheiden und urteilen kön-
nen“ (37). (b) Das Prinzip der Menschenwürde ist vom Recht auf Leben zu unterschei-
den. Q. unterscheidet zwei Bedeutungen von ‚Recht auf Leben‘. In der strikten Bedeu-
tung folgt aus dem Recht auf Leben auch eine Pfl icht zu leben. In seiner schwächeren 
Bedeutung lässt das Recht auf Leben dagegen die Möglichkeit zu, „dass ein Mensch 
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aufgrund eıner TIONOME Entscheidung se1n Leben eendet der eenden lässt“ (47)
Dıie Menschenwürde 1mM Sınne der Heıiligkeit des Lebens ımplızıert das Recht 1mM striık-
ten Sınne. ().s alternatıve Deutung verbindet die Menschenwürde „mMI1t dem nıcht
vyleich uch als Pflicht aufgefassten Recht aut Leben Es 1St. wichtig sehen, A4SSs beide,
Menschenwürde und Recht auf Leben, nıcht als bedeutungsgleich angesehen werden
können“ (48) „Eın kategorisches Verbot jeder Bewertung der Qualität e1nes menschlı-
chen Lebens führt etzten Endes auf die Lehre VOo.  - der Heıiligkeit des menschlichen
Lebens zurück“ 177)

Mıt b11'1 1C. der Auffassung, A4SSs Menschenwürde durch utonomıe begrün-
den 1St. Ebenso 1St das Recht aut Leben 1n der utonomıe des Menschen begründet. Das
Leben 1St. die yrundlegende Voraussetzung der Autonomıie; LLUI W lebt,; kann siıch

entscheiden. Jede Form der Tötung 1St. elıne Aufhebung der Autonomıie; dıe
Selbsttötung als Akt der utonomıe 1St. der Akt, 1n dem dıe utonomıe siıch celbst be-
endet; S1e 1St. eın Grenzfall, VOo.  - dem her das Verhältnis VOo.  - Leben und utonomıe be-
zıehungsweise Menschenwürde nıcht bestimmt werden kann. Dıie utonomıe kann 1L1UI

adurch veschützt werden, A4SSs das Leben veschützt wiırd; Schutz des Lebens 1St. Schutz
der utonomıe. Menschenwürde und Recht aut Leben sind unterschiedliche Begriffe,
ber beides 1St. iınsotern untrennbar mıteinander verbunden, als das Leben Vorausset-
ZUNS der utonomıe und damıt der Menschenwürde 1St. Der Begriff Recht auf Leben
besagt, A4SSs das Leben keın absolutes, unantastbares (zut 1St, enn W1e jedes Recht,
kann uch das Recht aut Leben verwirkt werden. Darauf verweıst die Tradıtion, ındem
S1e den Akt der Tötung, der 1n sıch schlecht 1St. (actıo INIrINSECE mala), bestimmt als d1-
rekte Tötung e1nes Unschuldigen.

Begründet I1  b das Recht aut Leben durch die Autonomuie, 1St. fragen, welchen
Begritff der utonomıe I1  b hıer zugrunde legt. utonomıe bedeutet nıcht VWillkür,
A4SSs I1la  H nach Belıieben ber cSe1n eıgenes Leben verfügen könnte: bedeutet vielmehr
Verantwortung. Was erg1ıbt siıch daraus für ().s Unterscheidung zwıschen dem Recht
aut Leben 1n der strikten und 1n der weıteren Bedeutung? Versteht 111a  H utonomıe als
Verantwortung, folgt daraus eın Recht aut Leben 1n eınem strikten Sınne, dıe
Pflicht leben 1n dem Sınne, A4SSs die Entscheidung, das eıyene Leben beenden,
TTwerden 111U55 und nıcht wıillkürlich vetroffen werden darf. Das nde des
Lebens 1St. das nde der Autonomuie, der Verantwortung. Das nde der Verantwor-
(ung 111055 verantwortelt werden können. Das Gewicht dieser Entscheidung lıegt darın,
A4SSs durch dıe Selbsttötung dıe Verantwortung eendet wırd und die Selbsttötung da-
mıiıt e1ne Möglıichkeıit 1ST, sıch der Verantwortung entziehen und S1e letztlich autzuhe-
ben. „ Wenn der Selbstmord erlaubt 1St, ann 1St. alles erlaubt“ (Wıttgenstein, Tagebü-
cher, Januar Eın richtig verstandenes Recht aut Leben 1n der strikten
Bedeutung nıcht die theologıische, nach nıcht mehr konsenstähige Lehre VOo.  -

der Heıligkeit des Lebens VOIAUS, erg1ıbt siıch ebenso ALUS eınem nde vedachten
Begritff der utonomıie.

Wıe csteht W mıt dem Verbot, die Qualität des menschlichen Lebens bewerten und
eınen Menschen aufgrund dieser Bewertung toten” Führt aut dıe Lehre VOo.  - der
Heıilıgkeit des Lebens zurück, und 1St. 1LL1UI durch diese begründen? Dıie Bewertung
der Qualität des Lebens e1nes anderen Menschen 1n diesem Sinne und mıt diesen Folgen
1St. eın Akt des Paternalismus:; hebt die utonomıe des Anderen auf. Perso-
11  H cstehen „1M eınem ırreduzıbel evaluatıyven Verhältnis ıhrer eigenen Ex1istenz“ (35)
Diese Möglichkeıt wırd ıhnen e  C  $ eın Anderer nımmt die Evaluation ıhrer
Ex1istenz VOozx! und eendet mıiıt ıhrem Leben iıhre utonomıie. Man könnte einwenden,
das Ergebnis der Lebensqualitätsbewertung S e1 Ja verade, A4Sss diese Indıyıduen e1-
11 csolchen evaluatıyven Verhältnis ıhrer eigenen Exıstenz nıcht fähıg siınd Darauft 1St.

NewWwOrtIenNn: uch S1e „stehen 1n coz1alen Interaktionen und partızıpıeren daher
ULLSCICI die Menschenwürde konstiturerenden Lebenstorm“ (58)

37 ThPh 4/2011 5//577

Menschenwürde und Recht auf Leben

aufgrund einer autonomen Entscheidung sein Leben beendet oder beenden lässt“ (47). 
Die Menschenwürde im Sinne der Heiligkeit des Lebens impliziert das Recht im strik-
ten Sinne. Q.s alternative Deutung verbindet die Menschenwürde „mit dem nicht zu-
gleich auch als Pfl icht aufgefassten Recht auf Leben. Es ist wichtig zu sehen, dass beide, 
Menschenwürde und Recht auf Leben, nicht als bedeutungsgleich angesehen werden 
können“ (48). „Ein kategorisches Verbot jeder Bewertung der Qualität eines menschli-
chen Lebens führt letzten Endes […] auf die Lehre von der Heiligkeit des menschlichen 
Lebens zurück“ (177).

Mit Q. bin ich der Auffassung, dass Menschenwürde durch Autonomie zu begrün-
den ist. Ebenso ist das Recht auf Leben in der Autonomie des Menschen begründet. Das 
Leben ist die grundlegende Voraussetzung der Autonomie; nur wer lebt, kann sich au-
tonom entscheiden. Jede Form der Tötung ist eine Aufhebung der Autonomie; die 
Selbsttötung als Akt der Autonomie ist der Akt, in dem die Autonomie sich selbst be-
endet; sie ist ein Grenzfall, von dem her das Verhältnis von Leben und Autonomie be-
ziehungsweise Menschenwürde nicht bestimmt werden kann. Die Autonomie kann nur 
dadurch geschützt werden, dass das Leben geschützt wird; Schutz des Lebens ist Schutz 
der Autonomie. Menschenwürde und Recht auf Leben sind unterschiedliche Begriffe, 
aber beides ist insofern untrennbar miteinander verbunden, als das Leben Vorausset-
zung der Autonomie und damit der Menschenwürde ist. Der Begriff Recht auf Leben 
besagt, dass das Leben kein absolutes, unantastbares Gut ist, denn wie jedes Recht, so 
kann auch das Recht auf Leben verwirkt werden. Darauf verweist die Tradition, indem 
sie den Akt der Tötung, der in sich schlecht ist (actio intrinsece mala), bestimmt als di-
rekte Tötung eines Unschuldigen. 

Begründet man das Recht auf Leben durch die Autonomie, so ist fragen, welchen 
Begriff der Autonomie man hier zugrunde legt. Autonomie bedeutet nicht Willkür, so 
dass man nach Belieben über sein eigenes Leben verfügen könnte; es bedeutet vielmehr 
Verantwortung. Was ergibt sich daraus für Q.s Unterscheidung zwischen dem Recht 
auf Leben in der strikten und in der weiteren Bedeutung? Versteht man Autonomie als 
Verantwortung, so folgt daraus ein Recht auf Leben in einem strikten Sinne, d. h. die 
Pfl icht zu leben in dem Sinne, dass die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, 
verantwortet werden muss und nicht willkürlich getroffen werden darf. Das Ende des 
Lebens ist das Ende der Autonomie, d. h. der Verantwortung. Das Ende der Verantwor-
tung muss verantwortet werden können. Das Gewicht dieser Entscheidung liegt darin, 
dass durch die Selbsttötung die Verantwortung beendet wird und die Selbsttötung da-
mit eine Möglichkeit ist, sich der Verantwortung zu entziehen und sie letztlich aufzuhe-
ben. „Wenn der Selbstmord erlaubt ist, dann ist alles erlaubt“ (Wittgenstein, Tagebü-
cher, 10. Januar 1917). Ein richtig verstandenes Recht auf Leben in der strikten 
Bedeutung setzt nicht die theologische, nach Q. nicht mehr konsensfähige Lehre von 
der Heiligkeit des Lebens voraus; es ergibt sich ebenso aus einem zu Ende gedachten 
Begriff der Autonomie. 

Wie steht es mit dem Verbot, die Qualität des menschlichen Lebens zu bewerten und 
einen Menschen aufgrund dieser Bewertung zu töten? Führt es auf die Lehre von der 
Heiligkeit des Lebens zurück, und ist es nur durch diese zu begründen? Die Bewertung 
der Qualität des Lebens eines anderen Menschen in diesem Sinne und mit diesen Folgen 
ist ein extremer Akt des Paternalismus; er hebt die Autonomie des Anderen auf. Perso-
nen stehen „in einem irreduzibel evaluativen Verhältnis zu ihrer eigenen Existenz“ (35). 
Diese Möglichkeit wird ihnen genommen; ein Anderer nimmt die Evaluation ihrer 
Existenz vor und beendet mit ihrem Leben ihre Autonomie. Man könnte einwenden, 
das Ergebnis der Lebensqualitätsbewertung sei ja gerade, dass diese Individuen zu ei-
nem solchen evaluativen Verhältnis zu ihrer eigenen Existenz nicht fähig sind. Darauf ist 
zu antworten: Auch sie „stehen in sozialen Interaktionen und partizipieren daher an 
unserer die Menschenwürde konstituierenden Lebensform“ (58).
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